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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung bezieht sich auf 
ein Verfahren zum Abdichten der Beschichtung einer 
Walze und insbesondere einer Mittellage von dieser, 
insbesondere von einer Presswalze, wie bspw. die 
Mittelwalze einer Presse oder die Gegenwalze einer 
Langspaltpressenwalze oder einer Kalanderwalze, 
die bei einer Halbstoffmaschine, Papiermaschine, 
Kartonmaschine oder Finishing-Maschine angewen-
det wird, und des weiteren auf eine Walze und einen 
beschichteten Mantel einer Walze. Die Beschichtung 
einer Walze, insbesondere eine thermisch gesprühte 
Beschichtung, kann im Hinblick auf ihre Korrosions-
festigkeit und Undurchlässigkeit mittels des Aufbrin-
gens einer Abdichtung an der Beschichtung verbes-
sert werden.

[0002] Bei Papiermaschinen und Kartonmaschinen 
haben Walzen mit keramischer Beschichtung und 
Cermetbeschichtung im Großen und Ganzen Aus-
tauschgranitwalzen, die auf dem Fachgebiet früher 
verwendet wurden. Bei Walzen mit keramischer Be-
schichtung oder Cermetbeschichtung tritt Korrosion 
in unterschiedlichem Maße auf, insbesondere bei 
strengen Bedingungen, die ein Korrodieren der Wal-
ze, ein Entlaminieren der Beschichtung und ein Ver-
schleiß der Walze so bewirken, dass sie allmählich 
unverwendbar wird. Eine Beschichtung, die an einer 
Walze mittels thermischem Sprühen gestaltet wird, 
verbleibt stets ein wenig porös, womit ein allmähli-
ches Eindringen von Feuchtigkeit durch die poröse 
Oberfläche zu den inneren metallischen Lagen er-
möglicht wird, womit eine Korrosion bewirkt wird und 
so der durch die Beschichtung gegenüber der Korro-
sion aufgezeigte Schutz unzureichend wird. Prozess-
bedingungen bei der Papierindustrie und Kartonin-
dustrie sind in fortlaufender Weise immer strenger 
und anspruchsvoller geworden im Hinblick auf die 
Ausstattung unter anderem aufgrund des Trends hin 
zu einer verstärkten Zirkulation von Prozesswasser 
aus Umweltschutzgründen und der Veränderung der 
Prozessumgebung in eine stärker angreifende bzw. 
korrodierende Richtung.

[0003] Es sind Versuche unternommen worden, die 
Korrosionsfestigkeit von Walzen zu verbessern, 
bspw. durch ein Aufbringen von Metallagen oder Cer-
metlagen zwischen der keramischen Beschichtung 
oder Cermetbeschichtung und dem Walzenmantel. 
Derartige Verfahren sind in den finnischen Patenten 
Nr. 86 566 (EP-A-425 464), 82 094 und 84 506 be-
schrieben. Aus der finnischen Patentveröffentlichung 
Nr. 971 541 (EP-A-870 868) ist die Anwendung einer 
undurchlässigen Zwischenlage unter der porösen ke-
ramischen äußeren Lage bekannt, wodurch die Un-
durchdringlichkeit der Zwischenlage mittels Hochge-
schwindigkeitsflammensprühen erhalten wird.

[0004] Es sind auch Versuche unternommen wor-

den, die äußere Oberfläche einer keramischen Be-
schichtung abzudichten. In der Veröffentlichung WO 
97/15 719 ist ein Verfahren offenbart zum Abdichten 
einer keramischen Beschichtung mittels einer anor-
ganischen Lösung. Dabei wird eine separate, das An-
haften verstärkende Lage unterhalb der keramischen 
Beschichtungslage gestaltet, und die keramische Be-
schichtungslage selbst wird durch eine einzelne po-
röse Lage ausgebildet, wobei die Verringerung von 
ihrer Porosität angestrebt wird mittels Aufbringen ei-
ner anorganischen Lösung auf der Walzenoberfläche 
nach dem Beschichtungsschritt. In der europäischen 
Patentanmeldung Nr. 0 481 321 ist eine Walze für 
eine Papiermaschine beschrieben mit einem synthe-
tischen Harz oder Wachs, das auf der keramischen 
Beschichtung aufgetragen wird, um ihre Poren zu 
versiegeln bzw. abzudichten. Herkömmliche Epoxyd-
harze werden als ein Beispiel von geeigneten synthe-
tischen Harzen erwähnt. In dem finnischen Patent Nr. 
90 098 ist ein Verfahren für ein Beschichten einer 
Walze beschrieben, bei der nicht benachbarte Berei-
che eines Polymers auf die Walzenoberfläche aufge-
tragen werden, wodurch die keramische Beschich-
tung der Walzenaußenfläche lediglich in einer Teillän-
ge der Walze imprägniert wird. Dem gemäß streben 
sämtliche zitierten Veröffentlichungen ein Abdichten 
der Poren der Außenfläche der keramischen Be-
schichtung mittels eines Abdichtungsmittels an, wo-
mit verhindert wird, dass eine Korrosion hervorrufen-
de Substanzen unter die Beschichtung eindringen.

[0005] Die letztgenannte Art an Abdichtungssyste-
men, die gemäß dem Stand der Technik ausgeführt 
werden, sind darin problematisch, dass das als das 
Abdichtungsmittel verwendete Material die Eigen-
schaften der Walzenoberfläche ändert, und anderer-
seits geht das Abdichtungsmittel schnell von der 
Oberfläche verloren, womit sich erneut die Oberflä-
cheneigenschaften ändern. Dies macht die Steue-
rung der Lauffähigkeit einer Papiermaschine noch 
schwieriger und erhöht das Risiko eines Bahnrei-
ßens. Offensichtlich gibt es einen emminenten Be-
darf an einer undurchlässigen Walzenbeschichtung 
und einem Verfahren zum Abdichten der Oberfläche 
einer Walze derart, dass eine Korrosion verhindert 
werden kann und andererseits die ursprünglichen er-
wünschten Eigenschaften der keramischen Be-
schichtung unverändert gehalten werden können.

[0006] Die Aufgabe der vorliegenden Erfindung ist 
es, einen undurchlässigen beschichteten Mantel ei-
ner Walze zu schaffen, die bei einer Papiermaschine 
oder Kartonmaschine verwendet wird, und ein Ver-
fahren zum Abdichten der Beschichtung einer Walze 
zu schaffen, und des weiteren eine Walze mit einer 
undurchlässigen Oberfläche zu schaffen.

[0007] Der Mantel, das Verfahren und die Walze ge-
mäß der vorliegenden Erfindung sind durch die Anga-
ben in den Patentansprüchen gekennzeichnet.
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[0008] Die Nachteile von herkömmlichen Verfahren, 
die im Stand der Technik bekannt sind, für das Ab-
dichten von Oberflächenbeschichtungen bei Papier-
maschinen oder Kartonmaschinen können mittels 
des nachstehend beschriebenen Verfahrens vermie-
den oder in entscheidendem Maße verringert wer-
den. Die vorliegende Erfindung ist auf ein Zwi-
schenabdichten einer thermisch gesprühten Be-
schichtung, wie bspw. eine keramische Beschich-
tung, gegründet, wobei der Abdichtschritt vor dem 
Auftragen der äußersten Oberflächenlager ausge-
führt wird. Das Abdichten der Beschichtung wird so 
ausgeführt, dass während der Oberflächengestal-
tung einer Walze das Aufbringen der Beschichtung 
angehalten wird, wenn eine vorgegebene Beschich-
tungsdicke erreicht worden ist, und anschließend die 
Abdichtbehandlung ausgeführt wird, oder alternativ 
kann das Beschichtungsauftragen fortgesetzt wer-
den und eine Vielzahl an derartigen Abdichtbehand-
lungen kann ausgeführt werden. Nach der letzten Ab-
dichtbehandlung wird der Beschichtungsprozess bis 
zu der Endbeschichtungsdicke fortgesetzt. Hierbei 
bleibt das Abdichtmittel eingefangen unter der ei-
gentlichen Endkeramikbeschichtungslage, die als die 
funktionale Beschichtung wirkt und somit verhindert, 
dass Substanzen, die bei dem Walzenrahmen korro-
dierend wirken, den Mantelinnenteil der Walze errei-
chen. Das Abdichten der Zwischenlagen kann auch 
an einer metallischen Adhäsionslage oder Korrosi-
onsschutzlage ausgeführt werden, die an der Außen-
fläche der metallischen Walze aufgetragen ist, oder 
alternativ an einem ausgewählten Bereich davon, 
und / oder die Adhäsionslage oder Korrosionsschutz-
lage wird danach mit einer keramischen Lage mit ei-
ner vorgegebenen Dicke bedeckt, die versiegelt oder 
abgedichtet wird, um eine Zwischenlage in der vor-
stehend beschriebenen Weise auszubilden, worauf-
hin die keramische Beschichtung vorbereitet werden 
kann, indem sie auf ihre Enddicke gesprüht wird. 
Nach jedem Zwischenlagenabdichtschritt wird die 
Oberfläche einer die Adhäsion verbessernden ergän-
zenden Behandlung vor dem Sprühen der nächsten 
Abdichtungslage unterworfen.

[0009] Nachstehend ist die vorliegende Erfindung 
mit der Hilfe der beigefügten Fig. 1 erläutert, in der 
ein Ausführungsbeispiel von einer undurchlässigen 
Walzenbeschichtung gemäß der vorliegenden Erfin-
dung dargestellt ist, wobei die dargestellten Einzel-
heiten die Erfindung nicht beschränken.

[0010] Fig. 1 zeigt eine Beschichtung, die aus meh-
reren Lagen besteht. An der Außenfläche eines Wal-
zenmantels ist eine Adhäsionslage / Korrosions-
schutzlage 2 aus einem Metall oder einer Metalllegie-
rung aufgetragen worden. Die Lage 2 ist mittels eines 
Abdichtmittels abgedichtet oder versiegelt worden. 
Die abgedichtete Lage ist mit dem Bezugszeichen I 
bezeichnet. Anschließend an dieses erste Zwischen-
lagenabdichten ist zumindest eine keramische Lage 

3 und 4 an der Lage I aufgetragen worden. In der 
Zeichnung ist die Lage 4 abgedichtet (zweite abge-
dichtete Zwischenlage), und die abgedichtete Lage 
ist mit dem Bezugszeichen II bezeichnet. An der 
Lage II ist durch Sprühen eine keramische Lage 5 bis 
zu der erwünschten Enddicke aufgetragen worden. 
Es sollte hierbei beachtet werden, dass die Anzahl an 
abgedichteten Lagen bei dem Beschichtungssystem 
variieren kann, wodurch abgedichtete Lagen mit 
nicht abgedichteten Lagen verschachtelt sein kön-
nen, jedoch sind vorteilhafter Weise sämtliche Lagen 
abgedichtet gestaltet. Es ist wesentlich, dass die äu-
ßerste Lage 5 frei von einem Abdichtmittel ist.

[0011] Die keramischen Lagen 3 bis 5 können ent-
weder ein ähnliches oder ein unterschiedliches kera-
misches Material aufweisen und die abgedichteten 
Zwischenlagen I und II können entweder ein ähnli-
ches oder ein unterschiedliches Abdichtmittel aufwei-
sen. Die Dicken der einzelnen Lagen können inner-
halb von vergleichsweise weiten Grenzen variiert 
werden, wobei eine typische Lagendicke in dem Be-
reich von 50 bis 500 μm ist.

[0012] Besonders geeignet für eine Anwendung als 
ein Zwischenlagenabdichtmittel sind wasserlösliche 
Verbindungen, wie bspw. wasserlösliche Polymer-
harze, von denen bevorzugte Verbindungen Acryla-
tester, Epoxidharzsysteme auf Wasserbasis und bei 
UV aushärtbare Acrylatester und Urethanacrylate 
sind und auch anorganische Abdichtmittel, vorteilhaf-
ter Weise Aluminiumorthophosphat oder Gemische 
aus den vorstehend erwähnten Verbindungen. Au-
ßerdem können andere synthetische organische Po-
lymerharze, wie z.B. Epoxydharze, phenolische Har-
ze, Polyurethanharze und Silikonharze und auch Flu-
or enthaltende Harze, die durch herkömmliche Ver-
fahren aushärtbar sind, als Abdichtmittel verwendet 
werden. Vorteilhaft im Hinblick auf die Anwendung 
als ein Abdichtmittel sind insbesondere wasserlösli-
che Acrylatester und bei UV aushärtbare Acrylates-
ter. Die Abdichtmittel, die verwendet werden, sind 
durch eine geringe Viskosität, eine geringe Oberflä-
chenspannung, einen geeigneten Aushärtmechanis-
mus für die beabsichtigte Anwendung, eine geringe 
Aushärtschrumpfung und eine ausreichend gute Kor-
rosionsschutzfähigkeit gekennzeichnet.

[0013] Das Abdichtmittel wird bei einem erwünsch-
ten Schritt des Beschichtungsprozesses an der 
Oberfläche mittels Auftragen, Sprühen oder andere 
herkömmliche Mittel und Wege aufgetragen, die für 
das Imprägnieren der Oberflächenlage geeignet ist. 
Das Abdichtmittel dringt in die Poren der Beschich-
tungslage bis zu einer Tiefe ein, die durch die Poren-
struktur der Lage bestimmt wird (was durch die 
Sprühgeschwindigkeit und die Materialzusammen-
setzung plus Partikelgröße beeinflusst wird) und die 
Technik des Aufbringens des Abdichtmittels. Die ab-
zudichtende Lage kann mit einem Abdichtungsmittel 
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nach unten bis zu der gesamten radialen Tiefe der 
Lage oder in einer Teiltiefe der Lage imprägniert wer-
den. Überschüssiges Abdichtmittel, das an der Lage-
noberfläche verbleibt, kann entfernt werden, indem 
bspw. gewischt wird, bevor sie dem nächsten Pro-
zessschritt ausgesetzt wird. Das Abdichtmittel wird 
ausgehärtet, wenn dies erforderlich ist, vor dem Be-
ginn des nächsten Schrittes.

[0014] Um ein ausreichendes Anhaften nach dem 
Abdichtschritt sicher zu stellen, wird die behandelte 
Oberfläche zunächst einer geeigneten weiteren Be-
handlung unterworfen, und die abgedichtete Lage 
wird frei von organischen und mechanischen Verun-
reinigungen gereinigt, bevor der Beschichtungspro-
zess fortgesetzt wird. Vorteilhafte Weiterbehand-
lungsverfahren sind eine Flammenbehandlung, ein 
mildes Abstrahlen, eine Lösungsmittelbehandlung, 
ein Waschen, ein Schleifen, ein Kohlendioxidblasen, 
eine Dampfbehandlung und Kombinationen davon, 
die vor dem Sprühen der nächsten Beschichtungsla-
ge oder der Endbeschichtungslage ausgeführt wer-
den. Als ein Ergebnis einer derartigen Behandlung 
kann die Metallphase oder keramische Phase der ab-
gedichteten Oberfläche in ausreichender Weise ge-
säubert / aktiviert werden für das Anhaften der nächs-
ten gesprühten Beschichtungslage.

[0015] Die wichtigsten Vorteile des Zwischenla-
genabdichtverfahrens gemäß der vorliegenden Erfin-
dung und des beschichteten Mantels mit den abge-
dichteten Zwischenlagen und auch der Walze, die 
unter Verwendung des erfindungsgemäßen Verfah-
rens gestaltet wird, sind eine gute Undurchlässigkeit 
und eine gute Korrosionsfestigkeit der Beschichtung. 
Das Abdichten der Zwischenlagen beeinflusst nicht 
in nachteilhafter Weise das Schleifen der Beschich-
tung oder verstopft ein Schleifrad nicht, was häufig 
bei Walzen auftritt, deren keramische Oberfläche mit 
Harzen oder Wachsen abgedichtet sind. Walzen mit 
einer Oberflächenbeschichtung, die aus abgedichte-
ten Zwischenlagen gestaltet ist, beeinträchtigen das 
Laufverhalten einer Papiermaschine in Hinblick auf 
bspw. ein Lösen der Bahn nicht, wodurch die gesteu-
erte Porosität der Keramikoberflächenlage der Wal-
zenbeschichtung ein wesentlich beitragender Faktor 
ist. Das Abdichten der Walzenoberfläche durch ihre 
Zwischenlage oder ihre Zwischenlagen belässt die 
Walzenaußenfläche intakt, wodurch ein Abdichten 
ihre Eigenschaften nicht ändert, wie dies bei dem Ab-
dichten der Walzenoberfläche durch Wachs oder 
Harze der Fall ist.

Patentansprüche

1.  Beschichteter Mantel (1) einer Walze, die bei 
einer Halbstoffmaschine, Papiermaschine, Karton-
maschine oder Finishingmaschine verwendet wird 
und eine äußere poröse Oberflächenlage (5) auf-
weist, die durch thermisches Sprühen aus einem ke-

ramischen Material oder Zermetmaterial ausgebildet 
ist,  
dadurch gekennzeichnet, dass  
die Beschichtung zumindest eine abgedichtete Lage 
(I, II) aufweist, die sich zwischen der äußersten Ober-
flächenlage (5) und dem Walzenmantel (1) befindet, 
wobei die abgedichtete Lage (I, II) eine thermisch ge-
sprühte keramische oder metallische oder Keramik-
metallmateriallage ist, deren Poren mit einem organi-
schen oder anorganischen Abdichtmittel oder einem 
Gemisch desselben abgedichtet sind.

2.  Mantel gemäß Anspruch 1,  
dadurch gekennzeichnet, dass  
die abgedichtete Lage (I, II) sich unmittelbar unter-
halb der porösen äußersten Oberflächenlage (5) be-
findet.

3.  Mantel gemäß einem der Ansprüche 1 oder 2,  
dadurch gekennzeichnet, dass  
die abgedichtete Lage (I, II) die erste Lage ist, die an 
der Oberfläche des Walzenmantels (1) abgelagert ist.

4.  Mantel gemäß einem der Ansprüche 1 bis 3,  
dadurch gekennzeichnet, dass  
eine Anzahl an abgedichteten Lagen (I, II) bei einer 
übereinander angeordneten Abfolge oder abwech-
selnd mit nicht abgedichteten Lagen (3, 5) vorhanden 
ist.

5.  Mantel gemäß einem der Ansprüche 1 bis 4,  
dadurch gekennzeichnet, dass  
jede Lage der Beschichtung mit Ausnahme der äu-
ßersten Oberflächenlage (5) abgedichtet ist.

6.  Mantel gemäß einem der Ansprüche 1 bis 5,  
dadurch gekennzeichnet, dass  
verschiedene abgedichtete Lagen (I, II) vorhanden 
sind und verschiedene Abdichtungsmittel bei ihnen 
verwendet worden sind.

7.  Mantel gemäß einem der Ansprüche 1 bis 6,  
dadurch gekennzeichnet, dass  
das organische Abdichtungsmittel eine organische 
Verbindung ist, vorteilhafterweise ein wasserlösli-
ches synthetisches Polymer wie beispielsweise ein 
Acrylatester oder ein Epoxidharzsystem auf Wasser-
basis oder ein UV-aushärtbares synthetisches Harz 
wie beispielsweise ein Acrylatester oder Urethana-
crylat.

8.  Mantel gemäß einem der Ansprüche 1 bis 7,  
dadurch gekennzeichnet, dass  
das anorganische Abdichtungsmittel eine Aluminium 
enthaltende Verbindung ist, vorteilhafterweise Alumi-
niumorthophosphat.

9.  Verfahren zum Herstellen einer Beschichtung 
mit einem keramischen Material oder Zermetmaterial 
an einer Walze, die bei einer Halbstoffmaschine, Pa-
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piermaschine, Kartonmaschine oder Finishingma-
schine verwendet wird,  
dadurch gekennzeichnet, dass  
an dem Walzenmantel (1) zumindest eine poröse 
Lage (I, II) gestaltet wird, wobei ihre Poren mit einem 
organischen oder anorganischen Abdichtungsmittel 
oder einem Gemisch desselben abgedichtet werden, 
und wobei an der somit abgedichteten Lage eine äu-
ßere Oberflächenlage (5) aus einem keramischen 
Material oder einem Zermetmaterial durch thermi-
sches Sprühen abgelagert wird.

10.  Verfahren gemäß Anspruch 9,  
dadurch gekennzeichnet, dass  
während des Beschichtungsprozesses, nachdem 
eine vorgegebene Lagendicke erhalten worden ist, 
der Beschichtungsprozess unterbrochen wird, das 
Abdichtungsmittel an der Oberfläche bei einem oder 
mehreren Behandlungsschritten aufgetragen wird 
und wahlweise die Beschichtungsabfolgen / Abdich-
tungsabfolgen zumindest einmal wiederholt werden, 
woraufhin der Beschichtungsprozess bis zu der er-
wünschten Enddicke der Beschichtung fortgesetzt 
wird.

11.  Verfahren gemäß Anspruch 9 oder 10,  
dadurch gekennzeichnet, dass  
nach dem Abdichtungsschritt die abgedichtete Ober-
fläche einer Adhäsionsverbesserungsbehandlung 
unterworfen wird, wie beispielsweise eine Flammen-
behandlung, einem Abstrahlen, einer Lösungsmittel-
behandlung, einem Waschen, einem Schleifen, ei-
nem Kohlenstoffdioxidstrahlen, einem Dampfeinbrin-
gen oder beliebigen Kombinationen von ihnen, wor-
aufhin der Beschichtungsprozess fortgesetzt wird.

12.  Verfahren gemäß einem der Ansprüche 9 bis 
11,  
dadurch gekennzeichnet, dass  
die abzudichtende Lage eine keramische oder metal-
lische oder eine Keramikmetallmateriallage ist.

13.  Verfahren gemäß einem der Ansprüche 9 bis 
12,  
dadurch gekennzeichnet, dass  
jede Lage der Beschichtung mit Ausnahme der äu-
ßersten Oberflächenlage abgedichtet wird.

14.  Verfahren gemäß einem der Ansprüche 9 bis 
13,  
dadurch gekennzeichnet, dass  
das Abdichtungsmittel ein organisches Polymer ist, 
das vor dem Starten des nächsten Prozessschrittes 
ausgehärtet wird.

15.  Keramikbeschichtete Walze einer Papierma-
schine, Kartonmaschine oder Finishingmaschine mit 
einer Beschichtung, die durch ein organisches oder 
anorganisches Abdichtungsmittel abgedichtet ist,  
dadurch gekennzeichnet, dass  

die Beschichtung zumindest eine abgedichtete Lage 
(I, II) aufweist, deren Poren mit einem organischen 
oder anorganischen Abdichtungsmittel oder einem 
Gemisch desselben abgedichtet worden sind, wobei 
die abgedichtete Lage radial in Zwischenlage bei der 
Beschichtung zwischen seiner äußersten Oberflä-
chenlage (5) des thermisch gesprühten keramischen, 
metallischen oder Zermetmaterials und dem Walzen-
mantel angeordnet ist.

16.  Walze gemäß Anspruch 15,  
dadurch gekennzeichnet, dass  
die Walze eine Walze einer Presse, vorteilhafterwei-
se eine Mittenwalze von dieser, oder eine Gegenwal-
ze einer Langspaltpressenwalze ist.

17.  Walze gemäß Anspruch 15 oder 16,  
dadurch gekennzeichnet, dass  
die Walze eine Kalanderwalze ist.

Es folgt ein Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
6/6


	Titelseite
	Beschreibung
	Patentansprüche
	Anhängende Zeichnungen

